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Diese Bedingungen für den Softwarekauf gelten für 
alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge 
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Ergän-
zend gelten die AGB der yourIT, die sie im Internet 
unter http://www.yourit.de finden. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Käufer erwirbt vom Verkäufer die im Ver-
trag näher bezeichnete Software einschließlich der 
hierin enthaltenen Datenbestände (nachfolgend die 
“Software”), sowie die zugehörige Anwendungsdo-
kumentation (in gedruckter oder elektronischer 
Form) (nachfolgend die “Anwendungsdokumenta-
tion”) in der dort bezeichneten Sprache (zusam-
men die “Vertragsgegenstände”) zu den diesseiti-
gen Nutzungsbedingungen.  

(2) Der Quellcode der Software ist nicht Teil der 
Vertragsgegenstände. 

(3) Für die Beschaffenheit der vom Verkäufer 
gelieferten Software ist die bei Versand der Ver-
tragsgegenstände gültige und dem Käufer vor 
Vertragsschluss zur Verfügung stehende Leis-
tungsbeschreibung abschließend maßgeblich, die 
auch in der Anwendungsdokumentation noch 
einmal beschrieben ist. Eine darüber hinausge-
hende Beschaffenheit der Software schuldet der 
Verkäufer nicht. Eine solche Verpflichtung kann 
der Käufer insbesondere nicht aus anderen Dar-
stellungen der Software in öffentlichen Äußerungen 
oder in der Werbung des Verkäufers und/oder des 
Herstellers, sowie deren Angestellten oder Ver-
triebspartner herleiten, es sei denn, der Verkäufer 
hat die darüber hinausgehende Beschaffenheit 
ausdrücklich schriftlich bestätigt. 

§ 2 Nutzungsumfang 

(1) Der Verkäufer räumt dem Käufer ein einfaches, 
nicht ausschließliches zeitlich unbeschränktes 
Nutzungsrecht an der Software ein. Der Einsatz im 
Internet oder drahtlose o. drahtgeleitete oder 
andere Formen der Zugänglichmachung für Dritte 
ist untersagt. Die zeitliche Mehrfachnutzung des 
Programms (insbesondere Nutzung im Netzwerk) 
ist unzulässig, es sei denn, der Verkäufer stimmt 
ausdrücklich zu. 

Dieses Nutzungsrecht darf gleichzeitig nur von 
maximal der Anzahl der im Vertrag angegebenen 
Gesellschaften  ausgeübt werden, für die der 
Käufer den Kaufpreis gem. § 3 entrichtet hat.  

Die gewerbliche Weitervermietung ist untersagt. 

(2) Vervielfältigungen der Software sind nur inso-
weit zulässig, als dies für den vertragsgemäßen 
Gebrauch notwendig ist. Der Käufer darf von der 
Software Sicherungskopien nach den Regeln der 
Technik im notwendigen Umfang anfertigen. 
Sicherungskopien auf beweglichen Datenträgern 
sind als solche zu kennzeichnen und mit dem 
Urheberrechtsvermerk des Originaldatenträgers zu 
versehen. 

(3) Überlässt der Verkäufer dem Käufer im Rah-
men von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen  
oder eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes, 
die früher überlassene Vertragsgegenstände 
(“Altsoftware”) ersetzt, unterliegen diese den 
Bestimmungen dieser Vereinbarung. 

(4) Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der 
Anwendungsdokumentation ist nicht gestattet. Die 
Anwendungsdokumentation darf als PDF-Format 
intern an die jeweils teilnehmenden Gesellschaften 
weitergegeben werden. 

§ 3 Kaufpreis und Pflegebedingungen, Zah-
lungsbedingungen 

(1) Der Kaufpreis ergibt sich aus dem Vertrag. 

(2) Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar ohne Abzug 
mit Lieferung bzw. Bereitstellung der Software und 
Rechnungsstellung.  

(3) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(4) Die Preise für Lieferungen schließen Transport 
und Verpackung bei körperlichem Versand ein. Bei 
Bereitstellung zum Abruf über ein Netz trägt der 
Verkäufer die Kosten dafür, die Software abrufbar 
ins Netz zu stellen, der Käufer die Kosten für den 
Abruf. 

§ 4 Weitergabe 

(1) Der Käufer darf die Vertragsgegenstände 
einem Dritten nur einheitlich und unter vollständi-
ger und endgültiger Aufgabe der eigenen Nutzung 
der Vertragsgegenstände überlassen. Die vorüber-
gehende oder teilweise entgeltliche Überlassung 
der Nutzung an Dritte ist untersagt, gleich ob die 
Vertragsgegenstände in körperlicher oder unkör-
perlicher Form überlassen werden. Das Gleiche gilt 
bei unentgeltlicher Überlassung. 

(2) Die Weitergabe der Vertragsgegenstände 
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verkäu-
fers. Dieser erteilt die Zustimmung, wenn (i) der 
Käufer dem Verkäufer schriftlich versichert, dass er 
alle Originalkopien der Vertragsgegenstände dem 
Dritten weitergegeben und alle selbst erstellten 
Kopien gelöscht hat, und (ii) der Dritte schriftlich 
sein Einverständnis gegenüber dem Verkäufer mit 
den hier vereinbarten Nutzungs- und Weitergabe-
bedingungen erklärt. 

§ 5 Mitwirkungs- und Informationspflichten des 
Käufers 

(1) Der Käufer hat sich über die wesentlichen 
Funktionsmerkmale der Software informiert und 
trägt das Risiko, ob diese seinen Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht; über Zweifelsfragen hat er 
sich vor Vertragsschluss durch Mitarbeiter des 
Verkäufers bzw. durch fachkundige Dritte beraten 
lassen. 

(2) Die Einrichtung einer funktionsfähigen – und 
auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Belastung durch die Vertragsgegenstände ausrei-
chend dimensionierten – Hard- und Softwareum-
gebung für die Vertragsgegenstände liegt in der 
alleinigen Verantwortung des Käufers. 

(3) Der Käufer testet die Software vor deren Ein-
satz gründlich auf Mangelfreiheit und auf Verwend-
barkeit in der bestehenden Hard- und Softwarekon-
figuration. Dies gilt auch für Software, die er im 
Rahmen der Gewährleistung und der Pflege erhält. 

(4) Der Käufer trifft angemessene Vorkehrungen 
für den Fall, dass die Software ganz oder teilweise 
nicht ordnungsgemäß arbeitet (z.B. durch tägliche 
Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige 
Überprüfung der Datenverarbeitungsergebnisse). 

(5) Soweit der Käufer nicht ausdrücklich vorab 
darauf hinweist, darf der Verkäufer davon ausge-
hen, dass alle Daten des Käufers, mit denen er in 
Berührung kommen kann, gesichert sind. 

§ 6 Liefer- und Leistungszeit; Höhere Gewalt 

(1) Die Software wird mangels anderer Absprache 
in der bei Auslieferung aktuellen Fassung geliefert. 

(2) Der Verkäufer bewirkt die Lieferung, indem er 
nach seiner Wahl entweder (i) dem Käufer eine 
Programmkopie der Software auf maschinenlesba-
rem Datenträger, sowie ein Exemplar der Anwen-
dungsdokumentation überlässt oder (ii) die Soft-
ware in einem Netz abrufbar bereitstellt und dies 
dem Auftraggeber mitteilt. Das kann ausdrücklich 
auch im Wege des Webhostings erfolgen. Im 
letzteren Fall schließen Käufer und Verkäufer 
einen entsprechenden Hosting Vertrag. 

(3) Für die Einhaltung von Lieferterminen und den 
Gefahrübergang ist bei körperlichem Versand der 
Zeitpunkt maßgeblich, in dem der Verkäufer 
Software und Anwendungsdokumentation dem 
Transporteur übergibt, ansonsten der Zeitpunkt, in 
dem die Software im Netz abrufbar bereitgestellt ist 

und dies dem Auftraggeber mitgeteilt wird .  

§ 7 Untersuchungs- und Rügepflicht 

(1) Der Käufer übernimmt in Bezug auf alle Liefe-
rungen und Leistungen des Verkäufers in Durch-
führung dieses Vertrages eine Untersuchungs- und 
Rügepflicht entsprechend § 377 HGB. 

§ 8 Sach- und Rechtsmängel; sonstige Leis-
tungsstörungen; Verjährung 

(1) Der Verkäufer leistet nach den Regeln des 
Kaufrechts Gewähr für die vereinbarte Beschaffen-
heit der Vertragsgegenstände gem. § 1 Ziff. 3 und 
dafür, dass der Nutzung der Vertragsgegenstände 
im vertraglichen Umfang durch den Käufer keine 
Rechte Dritter entgegenstehen. Die Gewähr für die 
Freiheit der Vertragsgegenstände von Rechten 
Dritter gilt jedoch nur für das zwischen den Partei-
en vereinbarte Bestimmungsland, in dem die 
Vertragsgegenstände verwendet werden sollen. 
Ohne ausdrückliche Vereinbarung gilt die Gewähr 
für das Land, in dem der Käufer seinen Geschäfts-
sitz hat. 

(2) Der Verkäufer leistet bei Sachmängeln zu-
nächst Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu über-
lässt er nach seiner Wahl dem Käufer einen 
neuen, mangelfreien Softwarestand oder beseitigt 
den Mangel; als Mangelbeseitigung gilt auch, wenn 
der Verkäufer dem Käufer zumutbare Möglichkei-
ten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu 
vermeiden. Bei Rechtsmängeln leistet der Verkäu-
fer zunächst Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu 
verschafft er nach seiner Wahl dem Käufer eine 
rechtlich einwandfreie Benutzungsmöglichkeit an 
den gelieferten Vertragsgegenständen oder an 
ausgetauschten oder geänderten gleichwertigen 
Vertragsgegenständen. 

(3) Der Käufer ist verpflichtet, einen neuen Soft-
warestand zu übernehmen, wenn der vertragsge-
mäße Funktionsumfang erhalten bleibt und die 
Übernahme nicht zu erheblichen Nachteilen führt. 

(4) Schlagen zwei Versuche der Nacherfüllung 
fehl, ist der Käufer berechtigt, angemessene 
Nachfrist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Er hat 
dabei ausdrücklich und schriftlich darauf hinzuwei-
sen, dass er sich das Recht vorbehält, bei erneu-
tem Fehlschlagen vom Vertrag zurück zu treten 
und/oder Schadensersatz zu verlangen. Schlägt 
die Nachbesserung auch in der Nachfrist fehl, kann 
der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern, außer es liegt ein unerheb-
licher Mangel vor. Der Verkäufer kann nach Ablauf 
einer gem. Satz 1 gesetzten Frist verlangen, dass 
der Käufer seine aus dem Fristablauf resultieren-
den Rechte binnen zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung ausübt. Nach Fristablauf geht das 
Wahlrecht auf den Verkäufer über. 

(5) Erbringt der Verkäufer Leistungen bei Fehler-
suche oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet 
zu sein, so kann er hierfür Vergütung entsprechend 
seiner üblichen Sätze verlangen. Das gilt insbe-
sondere, wenn ein Mangel nicht nachweisbar oder 
nicht dem Verkäufer zuzurechnen ist. Zu vergüten 
ist außerdem der Mehraufwand auf Seiten des 
Verkäufers, der dadurch entsteht, dass der Käufer 
seinen Pflichten gem. § 7 nicht ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

(6) Behaupten Dritte Ansprüche, die den Käufer 
hindern, die ihm vertraglich eingeräumten Nut-
zungsbefugnisse wahrzunehmen, unterrichtet der 
Käufer den Verkäufer unverzüglich schriftlich und 
umfassend. Er ermächtigt den Verkäufer hiermit, 
die Auseinandersetzung mit dem Dritten gerichtlich 
und außergerichtlich allein zu führen. 

Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ansprüche auf 
eigene Kosten abzuwehren und den Käufer von 
allen mit der Anspruchsabwehr verbundenen 
Kosten und Schäden freizustellen, soweit diese 
nicht auf dessen pflichtwidrigem Verhalten beruhen 
und den Verkäufer bezüglich der Rechte des 
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Dritten ein Verschulden trifft. 

(7) Die Verjährungsfrist für alle Gewährleistungs-
ansprüche beträgt ein Jahr und beginnt mit der 
Lieferung bzw. Bereitstellung der Vertragsgegens-
tände; die gleiche Frist gilt für sonstige Ansprüche, 
gleich welcher Art, gegenüber dem Verkäufer. 

Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäu-
fers, bei arglistigem Verschweigen des Mangels, 
bei Personenschäden oder Rechtsmängeln iS des 
§ 438 Abs. 1 Nr. 1 a BGB, sowie bei Garantien 
(§ 444 BGB) gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen, ebenso bei Ansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. 

§ 9 Haftung 

(1) In allen Fällen vertraglicher und außervertragli-
cher Haftung leistet der Verkäufer Schadensersatz 
ausschließlich nach Maßgabe folgender Grenzen: 
 
a) Bei Vorsatz in voller Höhe, ebenso bei Fehlen 
einer Beschaffenheit, für die der Verkäufer eine 
Garantie übernommen hat. 
 
b) Bei grober Fahrlässigkeit nur in Höhe des 
vorhersehbaren Schadens, der durch die verletzte 
Pflicht verhindert werden sollte. 
 
c) In anderen Fällen: nur aus Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, wenn dadurch der 
Vertragszweck gefährdet ist, jedoch stets nur in 
Höhe des vorhersehbaren Schadens. 

(2) Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei der 
Haftung für Personenschäden und bei der Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(3) Dem Verkäufer bleibt der Einwand des Mitver-

schuldens unbenommen. 

§ 10 Geheimhaltung und Datenschutz 

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im 
Rahmen der Vertragsanbahnung und -
durchführung erlangten Kenntnisse von vertrauli-
chen Informationen und Betriebsgeheimnissen 
(“Betriebsgeheimnisse”) des jeweils anderen 
Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu 
behandeln und nur für Zwecke der Durchführung 
dieses Vertrages zu verwenden. Zu den Betriebs-
geheimnissen des Verkäufers gehören auch die 
Vertragsgegenstände und die nach diesem Vertrag 
erbrachten Leistungen. Der Verkäufer hält die 
Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere 
wenn ihm Zugang zum Betrieb oder zu Hard- und 
Software des Käufers gewährt wird. Er stellt sicher, 
dass seine Erfüllungsgehilfen diese Bestimmungen 
ebenfalls einhalten, insbesondere verpflichtet er sie 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis. Der Verkäufer bezweckt keine Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener Daten im 
Auftrag des Käufers. Vielmehr geschieht ein 
Transfer personenbezogener Daten nur in Aus-
nahmefällen als Nebenfolge der vertragsgemäßen 
Leistungen des Verkäufers. Die personenbezoge-
nen Daten werden vom Verkäufer in Übereinstim-
mung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen behandelt. 

§ 11 Ende des Nutzungsrechts an den Ver-
tragsgegenständen 

In allen Fällen der Beendigung seiner Nutzungsbe-
rechtigung (zB durch Rücktritt, Nachlieferung) gibt 
der Käufer alle Lieferungen der Vertragsgegens-
tände unverzüglich heraus und löscht sämtliche 
Kopien, soweit er nicht gesetzlich zu längerer 
Aufbewahrung verpflichtet ist. § 2 Ziff. 6 bleibt 

unberührt. Die Erledigung versichert er schriftlich 
gegenüber dem Verkäufer. 

§ 12 Schlussvorschriften 

(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Klagt 
der Verkäufer, ist er auch berechtigt, den Gerichts-
stand am Sitz des Käufers zu wählen. Das Recht 
beider Parteien, um einstweiligen Rechtsschutz vor 
den nach den gesetzlichen Bestimmungen zustän-
digen Gerichten nachzusuchen, bleibt unberührt. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

(3) Der Vertragsschluss sowie spätere Vertragsän-
derungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt ebenso für 
die Abänderung dieser Klausel. Mündliche Neben-
abreden sind nicht getroffen. Alle Erklärungen der 
Parteien bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

(4) Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder 
dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
eine unzulässige Fristbestimmung oder eine Lücke 
enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Soweit 
die Unwirksamkeit sich nicht aus einem Verstoß 
gegen §§ 305 ff. BGB (Geltung Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen) ergibt, gilt anstelle der un-
wirksamen Bestimmung eine wirksame Bestim-
mung als vereinbart, die dem von den Parteien 
Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Das 
Gleiche gilt für den Fall einer Lücke. Im Falle einer 
unzulässigen Frist gilt das gesetzlich zulässige 
Maß. 

 


